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§ 37 VStG Sicherheitsleistung
 VStG - Verwaltungsstrafgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Die Behörde kann dem Beschuldigten mit Bescheid auftragen, einen angemessenen Betrag als Sicherheit zu

erlegen oder durch Pfandbestellung oder taugliche Bürgen, die sich als Zahler verpflichten, sicherzustellen,

1. 1.wenn begründeter Verdacht besteht, dass sich der Beschuldigte der Strafverfolgung oder der

Strafvollstreckung entziehen werde, oder

2. 2.wenn andernfalls

1. a)die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung voraussichtlich nicht möglich wäre oder

2. b)die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung voraussichtlich einen Aufwand verursachen würde,

der gemessen an der Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner

Beeinträchtigung durch die Tat unverhältnismäßig wäre.

2. (2)Die Sicherheit darf das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe nicht übersteigen. Für den Fall, daß die

aufgetragene Sicherheitsleistung nicht unverzüglich erfolgt, kann die Behörde als Sicherheit verwertbare Sachen

beschlagnahmen, die dem Anschein nach dem Beschuldigten gehören; ihr Wert soll die Höhe des zulässigen

Betrages der Sicherheit nicht übersteigen.

3. (3)Die Beschwerde beim Verwaltungsgericht gegen einen Bescheid gemäß Abs. 1 oder 2 hat keine aufschiebende

Wirkung.

4. (4)Die Sicherheit wird frei, wenn das Verfahren eingestellt wird oder die gegen den Beschuldigten verhängte Strafe

vollzogen ist, oder nicht binnen zwölf Monaten der Verfall ausgesprochen wurde. Die als Sicherheit

beschlagnahmte Sache wird auch frei, wenn vom Beschuldigten die aufgetragene Sicherheit in Geld erlegt oder

sonst sichergestellt wird oder ein Dritter Rechte an der Sache glaubhaft macht.

5. (5)Die Sicherheit ist für verfallen zu erklären, sobald feststeht, dass die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung

nicht möglich ist. § 17 ist sinngemäß anzuwenden.

6. (6)Für die Verwertung verfallener Sachen gilt § 18, wobei aus der verfallenen Sicherheit zunächst die allenfalls

verhängte Geldstrafe und sodann die Kosten des Strafverfahrens sowie die Verwahrungs- und

Verwertungskosten zu decken sind. Nach Abzug dieser Posten verbleibende Restbeträge sind dem Beschuldigten

auszufolgen. Im Übrigen gelten für die Widmung der verfallenen Sicherheit dieselben Vorschriften wie für

Geldstrafen.
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